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Verordnung
über die Aufgaben, die Leitung und Organisation 

des Apothekenwesens
vom 12. Januar 1984

Die weitere Entwicklung der medizinischen und sozialen 
Betreuung der Bevölkerung in der Deutschen Demokrati
schen Republik stellt hohe Anforderungen an die bedarfs-, 
qualitäts- und sortimentsgerechte Versorgung mit Arznei
mitteln, den Arzneimitteln gleichgestellten Erzeugnissen und 
anderen für das Gesundheitswesen spezifischen Erzeugnissen 
durch die, beteiligten staatlichen Organe, Kombinate, wirt
schaftsleitenden Organe, Betriebe und Einrichtungen. Dem 
Apothekenwesen kommt für die Planung, Realisierung und 
Kontrolle der Versorgung sowie für den wissenschaftlich 
begründeten und effektiven Einsatz der Arzneimittel und 
anderer für das Gesundheitswesen spezifischer Erzeugnisse 
eine hohe Verantwortung zu. Zur Verbesserung der Versor
gung der Bürger und der Gesundheitseinrichtungen durch das 
Apothekenwesen, zur weiteren Leistungsentwicklung und 
zur wirksamen Leitung und Planung des Apothekenwesens 
sowie zur Förderung schöpferischer Initiativen der Mitarbei
ter des Apothekenwesens wird folgendes verordnet:

§ 1
Geltungsbereich

(1) Diese Verordnung regelt die Aufgaben, die Leitung und 
Organisation des Apothekenwesens.

(2) Sie gilt für Apotheken und andere Einrichtungen des 
Apothekenwesens zur
— Leitung und Organisation des Versorgungsprozesses im 

Apothekenwesen,
— Herstellung und Qualitätssicherung von Arzneimitteln,
— Versorgung mit den Arzneimitteln gleichgestellten Erzeug

nissen.

(3) Für Einrichtungen des Apothekenwesens, die nicht zum 
Verantwortungsbereich des Ministeriums für Gesundheitswe
sen gehören (einschließlich tierärztlicher Apotheken), tref
fen die Leiter der zuständigen zentralen staatlichen Organe 
nach den Grundsätzen dieser Verordnung im Einvernehmen 
mit dem Minister für Gesundheitswesen erforderliche Rege
lungen.

(4) Die zum Betrieb einer privaten Apotheke erteilte staat
liche Erlaubnis bleibt gültig.

(5) Für die Apotheken im Medizinischen Dienst der Natio
nalen Volksarmee, der Grenztruppen der DDR und der ande
ren Schutz- und Sicherheitsorgane gelten die dazu erlasse
nen Vorschriften.

Aufgaben des Apothekenwesens

§ 2
(1) Die Apotheken und andere Einrichtungen des Apothe

kenwesens versorgen die Bürger, die Einrichtungen für die 
medizinische und soziale Betreuung (nachstehend Gesund
heitseinrichtungen genannt) sowie andere staatliche, gesell
schaftliche und private Bedarfsträger mit Arzneimitteln, Ver
bandstoffen, Desinfektionsmitteln und anderen den Arznei
mitteln gleichgestellten Erzeugnissen.

(2) Apotheken und andere Einrichtungen des Apotheken
wesens werden öffentlich oder nicht öffentlich (Apotheken in 
Krankenhäusern und tierärztliche Apotheken) betrieben.

(3) öffentliche Apotheken müssen gut sichtbar die Bezeich
nung „Apotheke“ tragen, öffentliche Apotheken und andere 
Einrichtungen des Apothekenwesens sind verpflichtet, im 
Rahmen der Öffnungszeiten bzw. des Bereitschaftsdienstes 
die Bürger entsprechend den Rechtsvorschriften über die Ab
gabe von Arzneimitteln und den Arzneimitteln gleichgestell
ten Erzeugnissen zu versorgen.

(4) In den Apotheken und anderen Einrichtungen des Apo
thekenwesens sind für Arzneimittel und den Arzneimitteln 
gleichgestellte’Erzeugnisse die Bestandshaltung und die dafür


